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Sozialpolitische Wirkungen von „Workfare“ im Wohlfahrtsstaat 

 

Gesine Fuchs 

 

 

Abstract 

Workfare, ein zusammengesetzter Begriff aus Welfare and Work, bezeichnet Politiken, in 
denen Sozialleistungen nur im Austausch für Gegenleistungen, etwa Arbeit oder Integrati-
onsbemühungen, gezahlt werden. Das Konzept von Workfare hat sich zusammen mit dem 
Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten in Wohlfahrtsstaaten verbreitet. Im Text werden 
die programmatischen und operativen Elemente von Workfare in der deutschen Grundsi-
cherung (Hartz IV) herausgearbeitet und die Wirkungen auf armutsgefährdete Menschen 
sowie die gesellschaftspolitischen Konsequenzen aufgezeigt. Die sozialpolitische Wirkung 
von Workfare muss differenziert betrachtet werden. So scheinen die größten Konsequenzen 
nicht in praktischen Erfolgen erfolgreicher Arbeitsmarktintegration zu liegen, sondern in ei-
nem erheblichen Autonomieverlust über das eigene Leben, in einer Stratifizierung von politi-
scher Beteiligung und von sozialen Staatsbürger*innenrechten. Die nochmals verstärkte Ori-
entierung an Erwerbsarbeit lässt das Verhältnis von gesellschaftlich notwendiger Nicht-
Erwerbsarbeit und Erwerbsarbeit sowie ihre geschlechtsspezifische Verteilung ungelöst.  
 
 
Schlagworte: Workfare | Hartz IV | Wohlfahrtsstaat | Geschlechterverhältnisse | Deutsch-
land 
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1 Einleitung1 

Mit Workfare werden Regelungen im Wohlfahrtsstaat bezeichnet, die direkte oder indirekte Arbeits-
pflichten im Austausch für Sozialhilfe etablieren – was sinnfällig im Kunstwort Workfare zum Aus-
druck kommt, indem Work und Welfare (also Sozialhilfe) miteinander verschmilzt. Insofern ist Work-
fare Ausdruck eines veränderten Gerechtigkeitsverständnisses und Teil des Paradigmenwechsels vom 
kompensatorischen zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat. Workfare-Regelungen disziplinieren Er-
werbslose, aber auch alle Erwerbstätigen sowie noch-nicht-Erwerbstätige, welche die stigmatisieren-
den und materiell prekären Folgen der Regelungen sehen. Im Folgenden argumentiere ich, dass das 
deutsche Regime der Grundsicherung (Hartz IV) wichtige Workfare-Elemente hat und dies die Gesell-
schaft im Hinblick auf Geld und Arbeit, auf Beteiligung, Anerkennung und Autonomie und somit in 
Bezug auf soziale Staatsbürgerrechte stratifiziert. Diese Stratifikation verändert die Möglichkeiten ei-
ner demokratischen Gesellschaft, in der alle Personen, die von einer Entscheidung betroffen sind, 
auch am Zustandekommen dieser Entscheidungen teilhaben und sie beeinflussen sollen. Werden so-
ziale Staatsbürgerrechte zu hohen Bedingungen unterworfen, können sie nicht mehr dafür sorgen, 
dass alle ihre politischen und zivilen Staatsbürgerrechte tatsächlich wahrnehmen können (vgl. Mars-
hall 1992). Um Ziele und Wege zur sozialen Gerechtigkeit sollte wieder vermehrt gestritten werden.  
 
Mir dient Deutschland als Beispiel für die programmatischen wie für die operativen Aspekte von 
Workfare-Elementen, die auch in anderen Wohlfahrtsstaaten zu beobachten sind. Was kann man aus 
sozialen Entwicklungen und verschiedenen Wirkungsstudien oder Evaluationen zur Wirkung von Poli-
tik folgern? Ausgehend von der konflikttheoretischen Vorstellung, dass Gesetze zu Workfare das Re-
sultat gesellschaftlicher Deutungskämpfe und politischer Machtkonstellationen sind, zeige ich im Fol-
genden vor dem Hintergrund der Wohlfahrtsregimetypologie Esping-Andersens (1998) die histori-
schen und ideologischen (Diskurs)-Voraussetzungen für die Verbreitung von Workfare, also der Prob-
lem-Definition, und die politische Entwicklungen, welche dazu beitrugen, die Arbeitsmarktreformen 
in Deutschland auf die Tagesordnung zu setzen. Darüber hinaus charakterisiere ich die Politikformu-
lierung als neoliberale Governance mit Expert*innenkommissionen und diskutiere die Konsequenzen 
der Politikimplementation im Sinne einer Wirkung der Politik auf das Verhalten der Zielgruppe einer-
seits und der Wirkungen auf Politik und Gesellschaft insgesamt. Dabei greife ich auf Statistiken, Eva-
luationen und qualitative gesellschaftswissenschaftliche Studien zurück.  
Schließlich fasse ich Schlüsse aus sozialpolitischer Perspektive zusammen und gebe einen Ausblick 
auf mögliche Alternativen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf den geschlechterpolitischen Implikationen der deutschen Grundsiche-
rung, denn die Geschlechterverhältnisse gerieten durch die Reformen von mehreren Seiten unter 
Druck. So sind keine konsistenten Geschlechter-Leitbilder mehr auszumachen. 

                                                      
1 Der vorliegende Text geht auf den Habilitationsvortrag zurück, den die Autorin am 18. Januar 2017 am Fach-
bereich 6 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gehalten hat. 
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2 Die Entwicklung von Workfare im Wohlfahrtsstaat 

Hintergrund Wohlfahrtsstaatstypologie 

Typologien verdichten die komplexe Wirklichkeit. In seiner einflussreichen und produktiven Typolo-
gie hat Gøsta Esping-Andersen (1998) Wohlfahrtsstaaten anhand ihres Dekommodifizierungseffekts, 
ihres sozialen Strukturierungseffekts und ihres Zusammenspiels von Markt, Staat und Familie bei der 
Wohlfahrtsproduktion systematisiert. Dekommodifizierungseffekt meint dabei die Abkopplung sozia-
ler Sicherung und Existenzsicherung vom Arbeitsmarkt; (Re)-Kommodifizierung meint umgekehrt den 
materiellen Druck zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, um die eigene Existenz zu sichern. Esping-
Andersen erkennt eine starke Pfadabhängigkeit für die Ausbildung einzelner Wohlfahrtsregime. Er 
benutzt ein Machtressourcenmodell, das einen starken Bias auf Parteien und Gewerkschaften auf-
weist, sprich die Klassenfrage in den Mittelpunkt rückt.2 Die feministische Forschung hat diese Typo-
logie produktiv kritisiert und herausgearbeitet, dass Sozialpolitik ganz unterschiedlich auf Menschen 
wirkt, auf die, die vor allem bezahlt arbeiten (i.d.R. Männer) und auf Menschen, die den Großteil un-
bezahlter Arbeit leisten (i.d.R. Frauen). 
Die meisten Wohlfahrtsstaaten sind erwerbsarbeitszentriert. Eine wichtige Frage ist demnach, wie 
die Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt ausgestaltet sind, inwieweit Bürger*innen Ansprüche 
aufgrund von Erwerbsarbeit, Recht oder Bedürfnis erwerben. Inwieweit ermöglichen es Wohlfahrts-
staaten Frauen, einen autonomen Haushalt zu führen? Die Forschung hat in allen Regimetypen un-
terschiedlich stark institutionalisierte männliche Ernährermodelle identifiziert (siehe dazu Sainsbury 
2013).  

Tabelle 1:  Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen unter Einbezug der Geschlechterverhältnisse 

 Regime-Typ   
Merkmal liberal (z. B. USA) konservativ (z. B. BRD) sozialdemokratisch (z. B. 

Schweden) 
Dekommodifizierungs-Effekt (Ein-
schränkung des Warencharakters der 
Arbeitskraft; arbeitsmarktexterne 
Existenzsicherung) 

klein moderat 
 

groß 

Sozialer Strukturierungseffekt (Vertei-
lung von Lebenschancen, Muster der 
sozialen Ungleichheit) 

Ausschluss „unwürdiger Armer“ 
 

Konservierung ökonomischer Status-
unterschiede 
 

Inklusion aller Bürger*innen als 
Arbeitsbürger*innen 

Sozialer Strukturierungseffekt auf die 
Geschlechter-Verhältnisse 

Abstraktion von Geschlechter-
Unterschieden schafft faktische Dis-
kriminierung von Frauen und Müttern 

Strukturelle Bevorzugung der Haus-
frauenehe. Für Ehefrauen vom Ehe-
mann abgeleitete soziale Stellung 

Wechsel der Abhängigkeit vom 
Ehemann zum Staat 

Logik des Leistungsanspruchs Leistungen aufgrund von Bedürfnis Leistungen aufgrund von Leistungen 
(eben Beiträgen) – abgeleitete An-
sprüche für Nicht-Erwerbstätige, z. B. 
Ehefrauen 

Leistungen aufgrund von Staats-
bürgerschaft bzw. Residenz 

Wohlfahrts-Mix (Stellung von Markt, 
Staat und Familie bei Wohlfahrtspro-
duktion) 

Niedrige Leistungen steuerfinanziert 
Dominanz des Marktes, auch Zivilge-
sellschaft; minimale staatliche Siche-
rung 

Leistungen beitrags- und steuerfinan-
ziert 
Subsidiaritätsprinzip: erst Familie, 
dann Private, dann Staat. Staatliche 
Leistungen auch via Wohlfahrtsver-
bände erbracht 

Leistungen mehr steuer- als bei-
tragsfinanziert 
Dominanz des Staates, nachran-
gig Markt und Familie, kaum Zi-
vilgesellschaft 

Organisation von Care-Arbeit hoher Druck zu Erwerbstätigkeit, 
durch Marktabhängigkeit Abstraktion 
von Sorgeaufgaben  

Care als Aufgabe der Familie, d.h. als 
Aufgabe von Frauen bzw. Müttern 

Care-Arbeiten in hohem Masse 
gesellschaftlich erbracht 

Quelle: (Esping-Andersen 1998 und eigene Ergänzungen in Anlehnung an Betzelt 2007; Sainsbury 2013). 

                                                      
2 Definition Regime: Ein Regime bezeichnet die formelle und informelle Regelung und Organisation sozialer  
oder politischer Beziehungen. Es umfasst Institutionen, Entscheidungsverfahren, Organisationen, Normen und 
Diskurse. Regime regulieren soziale Verhältnisse, den Zugang zu Ressourcen, zu Machtpositionen und Wahr-
nehmungen/Zuschreibungen (vgl. Rosenberger/Sauer 2004, 259). 
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In Deutschland haben wir es immer noch mit einer strukturellen Bevorzugung der Hausfrauenehe zu 
tun, vor allem sichtbar in der kostenlosen Mitversicherung in der Krankenversicherung, im Ehegat-
tensplitting sowie in der Sozialversicherungsfreiheit des (angeblichen) „Hinzuverdienstes“, dem Mi-
nijob. Da in der Versicherungslogik die Sozialleistungen durch Beiträge zuzüglich zum Lohn finanziert 
werden, ergibt sich als Strukturierungseffekt die Konservierung ökonomischer Statusunterschiede. 
Die Einführung einer steuerfinanzierten niedrigen Grundsicherung schwächt dieses Prinzip und nä-
hert sich der liberalen Logik. Insofern ist die Typologie hilfreich, sich im Wandel des Wohlfahrtsstaats 
zu orientieren. 
 
Fordismus und Neoliberalismus 

Die Verbreitung von Workfare in seiner heutigen Form seit den 1990er Jahren nahm seinen Ausgang 
im liberalen Wohlfahrtsregime der USA. Die Idee selbst ist aber in Europa seit der Frühen Neuzeit be-
kannt und erlebte mit der Industrialisierung eine Renaissance. Prominent postuliert wurde dies in der 
britischen Poor Law Reform von 1834, laut der sich von Armut betroffene Menschen in Arbeitshäuser 
begeben mussten, um für Essen, Unterkunft und Kleidung zu arbeiten.3 Im Kontext der Krise der For-
dismus seit den 1970er Jahren und dem Aufstieg des Neoliberalismus als dominierende Deutung des 
Weltgeschehens entwickelte sich das Modell von Workfare. Was bedeutet das? 
 
Der Fordismus beruhte auf tayloristisch-industrieller Massenproduktion und Massenkonsum, auf ei-
nem Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital, der die Arbeiter am wachsenden Wohlstand 
beteiligte und ihnen Familienernährerlöhne zahlt. Frauen leisteten im Privaten die gesellschaftlich 
notwendige Care- und Reproduktionsarbeit. Arbeitskonflikte um Löhne und Arbeitszeit waren vor al-
lem sozialpartnerschaftlich organisiert. Der Sozialdemokratie kam eine „historische Alchimistenfunk-
tion“ zu, nämlich die Angst vor dem Kommunismus in sozialen Fortschritt zu verwandeln (so der 
Schweizer Sozialdemokrat Jean Ziegler, vgl. Mahnkopf 2000, 489). 
 
Der makroökonomische Strukturwandel und die Globalisierung mit einer neuen internationalen Ar-
beitsteilung seit den 1970er Jahren führten zu Weltwirtschaftskrisen, zu Arbeitslosigkeit und steigen-
den Staatsausgaben sowie einem sinkenden Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt. Die industri-
elle Produktion mit relativ niedrigem technischem Know-How wurde an billigere Standorte ausgela-
gert (dadurch sanken Preise auf angestammten Absatzmärkten und neue Märkte an den billigeren 
Produktionsstandorten wurden erschlossen). Die Lohnquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) begann in den meisten Ländern zu sinken, soziale Konflikte verschärften sich und Gewerkschaf-
ten mussten gegen den drohenden Abbau sozialstaatlicher Errungenschaften kämpfen. Parallel dazu 
kamen eine „postmaterialistische“ Kritik an den ökologischen Grenzen der Massenproduktion einer-
seits und ein Streben nach postmaterialistischen Werten, wie Selbstverwirklichung und Individualität, 
andererseits auf. 
 
Das neue aufstrebende Paradigma ist der Neoliberalismus, und zwar in dreifacher Form: erstens als 
Modell der Wirtschaftspolitik, zweitens als Transformation von Staatlichkeit und drittens als kulturel-
les Projekt: Als Wirtschaftspolitik postuliert er das Ende keynesianischer nachfrageorientierter Politik, 
fordert Liberalisierung durch Privatisierung und Deregulierung, die Senkung der Staatsausgaben und 

                                                      
3 Weitere Nachweise zur rechtlichen Situation auch in Deutschland vgl. Wikipedia (o. J.)  
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–aufgaben („schlanker Staat“), Freihandel und eine strikte Politik des Abbaus öffentlicher Schulden 
(vgl. Centeno/ Cohen 2012, 319). Der sog. Washington-Konsens von Internationalem Währungsfonds 
IWF und Weltbank sollte in den 1980er Jahren Stabilität sowie Wachstum garantieren und wurde bei 
Strukturanpassungsprogrammen in Lateinamerika gefordert und umgesetzt. Dazu gehören Nachfra-
gedrosselung, die Kürzung der Staatsausgaben, Abwertung der Währung, Liberalisierung des Han-
dels, der Märkte und Preise, der Abbau von Subventionen und schließlich die Privatisierung öffentli-
cher Einrichtungen und Unternehmen.  
 
Transformation von Staatlichkeit: Wie weiter unten am Beispiel der USA zu sehen ist, bedeutet Neo-
liberalismus aber nicht nur Marktfundamentalismus (also die Liberalisierung der Märkte in vollem 
Vertrauen auf ihr Funktionieren), sondern auch eine Umorientierung staatlichen Handelns zu mehr 
Disziplinierung von Menschen auf „Marktkonformität“ in einer Gesellschaft, in der in allen Bereichen 
und auf allen Ebene Marktlogiken dominieren (Schram und Pavlovskaya 2018, xxi). 
Politisch mehrheitsfähig wurde der Neoliberalismus „mit menschlichem Antlitz“ durch die program-
matische Hinwendung4 der Sozialdemokratie zum Markt und zu allgemeiner Deregulierung seit den 
90er Jahren; für die SPD war „New Labour“ Vorbild für die Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010. 
Wesentliche neoliberale Argumente wurden übernommen und vom bisherigen Europäischen Sozial-
modell als Institutionalisierung gesellschaftlicher Vielfalt und gesellschaftlichen Ausgleichs Abstand 
genommen. Der Markt ist nicht mehr krisenbehaftet, sondern ein effizienter Allokationsmodus. 
Standortwettbewerb ist in der Globalisierung unausweichlich, ebenso wie die Deregulierung der Ar-
beitsmärkte und des Arbeitsrechts. Der Wohlfahrtsstaat ist nicht mehr finanzierbar und führt zu Ab-
hängigkeit statt Selbstverantwortung. Nicht mehr um Bedarfs- oder Verteilungsgerechtigkeit geht es, 
sondern die neue Sozialdemokratie strebt die Schrumpfform „Chancengerechtigkeit“ an (Aust et al. 
2002, 288–290). Auch die SPD hat sich diese Argumentationen zu Eigen gemacht, sich damit von ih-
ren solidarischen Traditionen und von der Interessenvertretung sozial Benachteiligter verabschiedet.  
 
Neoliberalismus als kulturelles Projekt zeigt sich im Sinne Gramscis in seiner Hegemonie: es wird eine 
bestimmte Weltauffassung vorherrschend, die sich in allen gesellschaftlichen Bereichen als Art zu 
denken, zu leben und zu handeln manifestiert und die Ideen von Gesellschaft und Politik durchsetzt. 
(Centeno und Cohen 2012, 328–329). Heute sind wir alle Neoliberale (so Schram und Pavlovskaya 
2018, xix), von denen erwartet wird, individuelle und kollektive Entscheidungen nach Marktlogiken 
zu treffen, Unternehmer*innen des eigenen Selbst zu sein und volle Verantwortung für die persönli-
chen Entscheidungen zu übernehmen – was mit Michel Foucault als „neoliberale Gouvernementali-
tät“ (Foucault 2015) bezeichnet werden kann.  
 
Workfare-Mutterland USA 

Die zeitgenössische Geschichte von Workfare kulminiert zuerst in der Verabschiedung des Personal 
Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 1996 (Public Law 104-193) durch die Clinton-
Administration. Dem Gesetz lagen folgender Überlegungen zugrunde:  

                                                      
4 Empirische Studien über Wahlprogramme belegen eine Bewegung der Parteien, auch der Sozialdemokratie, 
zur politischen Mitte hin (vgl. Dallinger und Fückel 2014).  
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1. Nichtarbeitende aber arbeitsfähige von Armut betroffene Menschen seien in einer Kultur der 
Armut gefangen, die sie über die Generationen weitergeben würden und so der Arbeit ent-
fremdet seien;  

2. Das Armutsfallentheorem geht davon aus, dass sich Leistungsempfänger*innen wegen feh-
lender Lohnanreize gegen Erwerbsarbeit entscheiden und damit dauerhaft in Armut verblei-
ben. Mit Leistungskürzungen und Sanktionen sei folglich eine Integration in den Arbeitsmarkt 
zu erreichen; 

3. Gründe für Erwerbslosigkeit werden v. a. in der erwerbslosen Person liegend gesehen, wie 
beispielsweise bessere Passung zum Arbeitsmarkt, bessere Bildung oder bessere Bewer-
bungsschreiben sowie gesunkene Lohnansprüche fördern Erwerbsarbeit und damit ökonomi-
sche Selbstständigkeit. 

4. Workfare ist die richtige Abhilfe: wer Sozialhilfe bezieht, muss bereit sein, jeden Job unge-
achtet seiner Qualität anzunehmen oder bereit sein, an gemeinnützigen Arbeits- und Be-
schäftigungsprogrammen teilzunehmen, um so möglichst nicht mehr Sozialhilfe beziehen zu 
müssen.  

 
Das Gesetz hatte zum Ziel, die Zahl der Sozialhilfeempfänger*innen zu halbieren (Wacquant 2009). 
Dies gelang auch mit einem Mix aus degressiven Pauschalzahlungen an die Einzelstaaten, durch eine 
Verschärfung der Anspruchsberechtigungen, einem Höchstdauerbezug von 5 Jahren und durch eine 
abschreckende Gestaltung der Prozeduren und Maßnahmen auf dem Street Level, etwa durch (auch 
technologische) Unterausstattung von Sozialämtern (vgl. beispielhaft Brodkin 2011). Die Armutsrate 
sank allerdings nicht.5 Diese Sozialhilfepolitik in den USA trifft erwiesenermaßen die nicht-weiße Be-
völkerung stärker, und zwar nicht nur aufgrund ihrer sozio-ökonomischen Lage, sondern auch auf-
grund rassistischer Diskriminierung, etwa bei der Sanktionierung.6 
Das Gesetz machte den Bezug von Sozialhilfe von der Bereitschaft der Empfänger*innen abhängig, 
jede Arbeit anzunehmen bzw. in Arbeits- und Beschäftigungsprogrammen oder an gemeinnütziger 
Arbeit teilzunehmen, egal, wie die jeweiligen Bedingungen oder die Bezahlung aussehen. Darüber 
hinaus schaffte das Gesetz den Rechtsanspruch auf Sozialhilfe, der seit 1935 bestanden hatte, ab. Es 
legte finanzielle Obergrenzen fest und eine maximale vom Bundesstaat garantierte Bezugsdauer (2 
Jahre am Stück und 5 Jahre über das gesamte Leben). Einige besonders verwundbare Gruppen wur-
den ganz vom Bezug ausgeschlossen, so etwa Ausländer*innen mit weniger als 5 Jahren Aufenthalt, 
ledige minderjährige Mütter und wegen Drogendelikten verurteilte Personen. Begleitet wird dies von 
Verhaltensmaßregeln und Versuchen der persönlichen Umerziehung. Aus dem fürsorglichen angebli-
chen Nanny-Staat wurde der „Strenge-Onkel-Staat“ (Horx, zitiert nach Pärli 2009, 29). 
Das grundlegende Paradox bei dieser Programmatik besteht darin, dass die Rhetorik von individueller 
Verantwortung und ökonomischer Selbstständigkeit verknüpft werden muss mit Techniken der 
Überwachung, Führung und Sanktionierung, um dem „Mängelwesen Erwerbslose“ zu sagen, was für 
sie gut und richtig ist. Eventuell geht es auch gar nicht um eine liberal-politisch-zivile Selbstverant-
wortung, sondern darum, dass der Staat und der Markt nicht verantwortlich sind. Sanford Schram 
(2012, 67) nennt diese Art des Regierens neoliberal-paternalistisch. 
 

                                                      
5 Sie lag 2015 bei 17%, vgl. OECD Data (o. J.)  
6 Diese Diskriminierung erklärt sich aus einer anti-egalitären Tradition in den USA, die neben liberalen und re-
publikanischen Traditionen besteht (vgl. Grell und Lammert 2013; zum Thema Sanktionierung siehe Monnat 
2010 und Schram et al. 2009). 
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Workfare im Europäischen Kontext  

Auch in Europa folgten Arbeitsmarktreformen ähnlichen Logiken und Überlegungen, bei denen de-
kommodifizierende Leistungen und Transfers zurückgenommen und die Kommodifizierung der Ar-
beitskraft vorangetrieben wurde (Dingeldey 2007, 189–191). Inwieweit allerdings die Arbeitsmarktre-
formen in Europa und in Deutschland „Workfare“ darstellen, ist umstritten. Jörg Dostal (2008) 
schlägt vor, Diskurse und Policy-Paradigmen von konkreten Politikinstrumenten und konkreten Um-
setzungen zu unterschieden. So könne ein Paradigmenwechsel nachhaltiger und tiefgreifender sein 
als der eigentliche (inkrementelle, vorsichtige) Wandel von Maßnahmen. Für diese Unterscheidung 
spricht, dass die Unterschiede in Ausgestaltung und Implementation von aktivierenden Maßnahmen 
zwischen dem angloamerikanischem und dem kontinentaleuropäischen Raum in der Tat substantiell 
sind und damit Workfare ein zu ungenauer Begriff für die Praxen in Deutschland ist.  
 
Der Wandel vom kompensatorischen zum aktivierenden Wohlfahrtsstaat geschieht in Europa eher in 
Form des „social investment state“ (vgl. zum Überblick: Dingeldey 2007; Kvist 2017). Er zeichnet sich 
u. a. durch folgende Dimensionen aus: 
 
 Soziale Transferleistungen werden mit Verhaltenserwartungen verknüpft und in Form von Anrei-

zen und Sanktionen gestaltet. Dabei werden in Maßnahmen das Humankapital und die nötige 
Anpassung der Erwerbslosen an den Arbeitsmarkt betont. 

 Erwerbsbeteiligung und Eigenverantwortung sollen gefördert werden. 
 Die Reziprozität zwischen Rechten und Pflichten wird betont; Selbstverantwortung wird mit sozi-

alen Dienstleistungen und Infrastruktur unterstützt, z. B. mit Kinderbetreuung.  
 Governance beim Erbringen wohlfahrtsstaatlicher Leistungen wandelt sich, z. B. werden neben 

Non-Profitorganisationen auch explizit private, profitorientierte Dienstleister angesprochen. 
 

Neben der OECD war es die Europäische Union, die den social investment state förderte, als sie 1997  
ihre Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) verabschiedete: Erwerbsarbeit wird in dieser Strate-
gie als der Schlüssel zu sozialer Integration definiert. Zentrale Ziele sind die Steigerung der Beschäfti-
gungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Dazu dienen die Erhöhung der Beschäftigungsquoten, die 
Förderung der Geschlechtergleichstellung durch Arbeitsmarktintegration von Frauen und schließlich 
auch der Ausbau von Antidiskriminierungsrichtlinien (vgl. exemplarisch Wilde 2014). Die Strategie ist 
durchaus als ambivalent zu bewerten, weil der Zugang zur Erwerbsarbeit für bisher Ausgeschlossene 
etwa Emanzipatives hat, sofern via Erwerbsarbeit Ansprüche, Anerkennung und Vergesellschaftung 
vermittelt wird.  
 
Irene Dingeldey (2011) hat in ihrer vergleichenden Studie zum wohlfahrtsstaatlichen Wandel in 
Großbritannien, Deutschland und Dänemark gezeigt, dass es in allen drei Ländern (die je für ein libe-
rales, konservatives und sozialdemokratisches Wohlfahrtstaatsregime stehen) zu einem programma-
tischen Wandel kommt und das Aktivierungsparadigma diffundiert, dass aber der spezifische natio-
nale Policy-Mix der Arbeitsmarktpolitik schließlich über den Charakter der Politik entscheidet. Ob-
wohl alle Länder Leistungen kürzten, die Arbeitspflicht verschärften und Maßnahmen zur Arbeits-
marktbefähigung hatten, bildeten sich weitgehend „pfadabhängige Aktivierungsvarianten“ heraus: In 
Dänemark geschah die Kommodifizierung v. a. durch Befähigung, also durch einen hohen Anteil von 
Weiterbildungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie durch steuer- und familienpolitische Flan-
kierung. Kommodifizierung in Großbritannien erfolgte durch die weitere Senkung eines geringen Leis-
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tungsniveaus, verpflichtende Beschäftigungsmaßnahmen sowie hohe (steuerliche) Anreize für die 
Erwerbstätigkeit, während Befähigung weiterhin kaum eine Rolle spielt und Kinderbetreuung nur zö-
gerlich ausgebaut wurde. Deutschland nahm hier eine Mittelposition ein, bei der Aktivierung nach 
britischem Vorbild installiert, aber kaum anhand von Optionen konkretisiert wurde; das Transferni-
veau wurde deutlich abgesenkt und Sanktionen ausgebaut, so dass der Arbeitszwang relativ hoch ist. 
Die Kinderbetreuung als wichtige Maßnahme zur Befähigung wurde ausgebaut, allerdings kommt 
nach wie vor keine Konsistenz mit der Steuer- und Familienpolitik zustande. Im Gegensatz zu den 
beiden anderen Ländern wurde Weiterbildung als der Teil der Befähigungsinstrumente zurückgefah-
ren. Gerade das Beispiel Dänemark zeigt, dass hohes Sicherungsniveau, starke Befähigungsinstru-
mente zusammen mit Arbeitszwang existieren können und sogar bessere Ergebnisse erbringen kön-
nen – so lag die dänische Langzeitarbeitslosigkeit im vierten Quartal 2015 bei 27,7%, in Deutschland 
bei 43,8%.7 Dieses Beispiel zeigt, dass Policy-Transfers voraussetzungsvoll sind und der institutionelle 
Kontext großen Einfluss darauf hat, ob grundlegende normative Ideen oder lediglich Instrumente 
übernommen werden.8 

3 Agenda Setting und Politikformulierung: Der Weg zu den Hartz-Gesetzen  

Wie kam es nun zu Workfare im weiteren Sinne im Zuge der Hartz-Reformen in Deutschland? Aus 
dem bisherigen Erläuterungen sind die Problemdefinition, die Abhilfe und die Strategien sowie die 
Formulierung der Abhilfe deutlich geworden: es braucht eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und 
eine Aktivierung der Erwerbslosen. Zudem müssen die Beschäftigung und die Beschäftigungsfähigkeit 
erhöht werden, um somit insgesamt Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.  
 
Auszug aus dem sog. „Blair-Schröder-Papier“ (1999) 

„Der Staat muss die Beschäftigung aktiv fördern und nicht nur passiver Versorger der Opfer wirtschaftlichen Versagens sein. 
Menschen, die nie gearbeitet haben oder schon lange arbeitslos sind, verlieren die Fertigkeiten, die sie brauchen, um auf 
dem Arbeitsmarkt konkurrieren zu können. (...) Ein Sozialversicherungssystem, das die Fähigkeit, Arbeit zu finden, behin-
dert, muss reformiert werden. Moderne Sozialdemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in 
die Eigenverantwortung umwandeln. (...) Die Menschen verlangen zu Recht nach hochwertigen Dienstleistungen und Soli-
darität für alle, die Hilfe brauchen – aber auch nach Fairness gegenüber denen, die das bezahlen. Alle sozialpolitischen In-
strumente müssen Lebenschancen verbessern, Selbsthilfe anregen, Eigenverantwortung fördern. (...) Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit müssen in einer Wirtschaft, in der es den lebenslangen Arbeitsplatz nicht mehr gibt, eine Chance für Qualifizierung 
und persönliche Weiterbildung sein. Teilzeitarbeit und geringfügige Arbeit sind besser als gar keine Arbeit, denn sie erleich-
tern den Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Eine neue Politik mit dem Ziel, arbeitslosen Menschen Arbeitsplät-
ze und Ausbildung anzubieten, ist eine sozialdemokratische Priorität – wir erwarten aber auch, dass jeder die ihm gebote-
nen Chancen annimmt.“ (S. 7f.)  

 
In der Arbeitsmarktpolitik der ersten rot-grünen Regierung ab 1998 änderte sich zuerst nicht viel. Auf 
die Agenda gesetzt wurden die Arbeitsmarktreformen, als sich ein politisches Gelegenheitsfenster 
öffnete: 2001 stiegen die Erwerbslosenzahlen und sanken die Umfragewerte für die Regierung. In 
dieser Situation ermöglichte ein Skandal um geschönte Vermittlungszahlen in der damaligen 
Bundesanstalt für Arbeit einen „Befreiungsschlag“ von Bundeskanzler Gerhard Schröder. 
Programmatisch proklamierte er via BILD „Es gibt kein Recht auf Faulheit“ (Bildzeitung, 6. April 2001). 
                                                      
7 vgl. OECD 2015; allerdings hat sich die dänische Langzeitarbeitslosigkeit seit 2007 fast verdoppelt, in Deutsch-
land ist sie um etwa 10% gesunken (vgl. ebd.). 
8 Für einen Überblick zu Policy-Transfer und Policy-Diffusion siehe Bender/Keller/Willing 2014. 
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Die Bundesregierung setzte 2002 unter Vorsitz des ehemaligen VW-Personalvorstands Peter Hartz 
eine Kommission ein, die Vorschläge zur Reform der Arbeitsvermittlung erarbeiten sollte. In einer 
Analyse zum Bild der Erwerbslosen in der öffentlichen Debatte um die Reformen zeichnet Matthias 
Kaufmann (2012) nach, wie Debattenstränge um Fehlverhalten der Erwerbslosen, Fehlanreize im 
System und Lösungsvorschläge, wie US-Workfare oder „Fordern und Fördern“ prominent wurden, 
während alternative Debattenbeiträge kaum wahrgenommen und ausgeschlossen wurden – die 
Wissensmärkte von Medien und Politik waren sozusagen geschlossen. „Erwerbslose sind das Ziel 
deutlicher direkter wie indirekter Diskriminierung, deren Absender auch und nicht zuletzt 
sozialdemokratische Politiker sind“, so Kaufmann (2012, 290). Diese Verengungen in der 
Problemdefinition und der möglichen Abhilfe zeigten sich in den v.a. mikroökonomischen und 
neoklassischen Vorschlägen von weiteren Expert*innengremien und Think tanks (vgl. Griesser 2012).  
 
Demokratietheoretisch bedenklich ist, dass die Politikformulierung an eine „unabhängige“ 
Expert*innen-Kommission ausgelagert wurde - obwohl Politikberatung immer auch norm- und 
interessengeleitet ist. Die Kommissionsvorschläge sollten laut Schröder gar „1:1“ umgesetzt werden, 
so als habe die Legislative kein Mitsprachrecht. Problem und Abhilfe erschienen so als vernünftiger 
Konsens und Sachzwang. Das ist nichts anderes als, in den Worten von Chantal Mouffe, „uns die 
Möglichkeit zu nehmen, Alternativen zur gegenwärtig herrschenden Ordnung zu artikulieren“ (2004, 
72). Im weiteren politischen Prozess waren klassische Vetospieler, wie die Gewerkschaften und die 
SPD-Linke, schwach (vgl. Mohr 2012). Schließlich stellte die Zustimmungspflicht des Bundesrats bei 
den Hartz-IV-Gesetzen mehr Einfluss der Legislative sicher. Dies führte aber zur Verschärfung, weil 
durch die Unionsparteien konservativ-liberale Expert*innenvorschläge eingebracht wurden, z. B. 
solche zur Senkung des Leistungsniveaus (vgl. Griesser 2012). Eine Welle von Straßenprotesten im 
Jahr 2004, die zu den größten Protesten seit der Wende gehören, konnten die Reformen nicht 
beeinflussen. Analysen haben dies damit erklärt, dass die Entwicklung einer klaren, 
gruppenübergreifenden Agenda von Forderungen ausblieb, die verschiedene soziale Gruppen hätten 
mobilisieren können. Auch war entscheidend, dass sich die Gewerkschaften den Protesten nicht 
anschlossen und die Medien schließlich die Proteste konsequent „runterschrieben“(Rink/Philipps 
2007; Lenhart 2007; Butterwegge 2007). Es bildete sich in Westdeutschland allerdings die 
Wahlalternative „Arbeit und soziale Gerechtigkeit“, die dann 2007 mit der PDS zur Linken fusionierte.  
 
Die wichtigsten Regelungen der „Hartz IV“-Reform 

Die Hartz I bis III Reformen hatten Leiharbeit und Befristungen erleichtert sowie Mini- und Midijobs 
mit minimalen Sozialversicherungsbeiträgen ausgeweitet, die Arbeitsvermittlung für private Agentu-
ren geöffnet und die Bundesanstalt für Arbeit in die Bundesagentur für Arbeit umgestaltet, die nach 
Kriterien des New Public Managements mit entsprechenden Zielvereinbarungen, geführt wird (Ar-
beitsvermittlung sollte z. B. durch Kundensegmentierung und individualisierte Betreuung verbessert 
werden). 
 
Folgende Regeln wurden mit Hartz IV installiert: 
• In den Hartz IV-Gesetzen wurden Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammengelegt, und dabei 

die Kopplung der Arbeitslosenhilfe an das frühere Einkommen aufgegeben. Die Bezugsdauer des 
Arbeitslosengeldes I wurde auf 1 Jahr verkürzt. Das Arbeitslosengeld II ist nun eine sehr niedrige 
pauschalisierte Grundsicherung für alle Erwerbsfähigen.  
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• Grundsätzlich ist das Arbeitslosengeld II so organisiert, dass in jedem Fall die staatlichen Ausga-
ben minimiert werden – so werden andere Sozialleistungen, wie Kinder- oder Elterngeld, zu gan-
zen Teilen auf Hartz IV angerechnet; durch die Definition von sog. Bedarfsgemeinschaften sind al-
le Lebens-Partner*innen im gleichen Haushalt voll unterhaltspflichtig.  

• Aller Erwerbsfähigen müssen sich aktiv um Arbeit bemühen, und jede Arbeit annehmen – es ist 
jede Arbeit zumutbar, unabhängig vom vorherigen Beruf, der bisherigen Qualifikation, auch 
wenn sie (weit) unter Tarifniveau ist, mit langen Arbeitswegen verknüpft oder nicht dem ge-
wünschten Stundenumfang entspricht. Ausnahmen gibt es für die Pflege von Angehörigen, für El-
tern mit Kindern unter 3 Jahren oder wenn keine Kinderbetreuung verfügbar ist. 

• Darüber hinaus können Arbeitssuchende zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet werden – Ar-
beitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE), sprich 1€-Jobs, bei denen aber offi-
ziell kein Arbeitsverhältnis besteht.  

• In einer verpflichtenden Eingliederungsvereinbarung werden Pflichten, Schritte und Maßnahmen 
der Arbeitssuchenden festgelegt, darunter auch anvisierte Weiterbildungen oder Schulungsmaß-
nahmen.  

• Freibeträge auf Erwerbsarbeit im Arbeitslosengeld-II-Bezug etablieren einen impliziten Kombi-
lohn.  

• Werden die Pflichten nicht eingehalten, drohen Sanktionen, also substantielle Leistungskürzun-
gen. 

 
Der Druck, jede Arbeit anzunehmen, Workfare im weiteren Sinne, entsteht also aus der Pflicht zu 
gemeinnütziger Arbeit, dem niedrigen Leistungsniveau, der Pflicht zur aktiven Arbeitssuche, einer 
fast vollständigen Zumutbarkeit aller Jobs und der Drohung mit Leistungskürzungen. Für die nicht von 
Armut betroffenen Bevölkerungsschichten wird weiterhin das modernisierte Ernährermodell institu-
tionell privilegiert, vor allem durch das Ehegattensplitting, die kostenlose Mitversicherung der Ehe-
gatten in der Krankenversicherung und die Ausnahme der Minijobs von der Sozialversicherungs-
pflicht. 
 
Die wichtigsten Eckdaten zu Hartz IV: Polarisierung von Löhnen und Beschäftigungsbedin-
gungen 

Im Dezember 2016 bekamen 6,2 Mio. Menschen in Deutschland Grundsicherung, davon waren 4,3 
Mio. „erwerbsfähig“. 27,6% dieser Erwerbsfähigen gingen einer Erwerbstätigkeit nach, gut 40% von 
diesen in einem Minijob (11% alle Bezieher*innen von Hartz IV arbeiten also in einem Minijob). Ein 
besonders hohes Risiko haben Alleinerziehende: 37% von ihnen bekamen 2016 Hartz IV (Bunde-
sagentur für Arbeit 2016b). Hartz IV ist für viele Teil ihrer Biographie geworden: Mittlerweile haben 
fast 20% der Menschen in Deutschland mindestens einmal Hartz IV bezogen (Butterwegge 2015, 
232).  
Ein wichtiges Ziel der Europäischen Beschäftigungsstrategie wurde erreicht: Die Erwerbsquoten in 
Deutschland sind seit 2005 deutlich angestiegen, von 65,5% auf 74,7% im Jahr 2016. Das bedeutet 
einen Anstieg bei den Männern um 7% und bei den Frauen um volle 11%.9 Parallel dazu sank die Er-
werbslosigkeit seit 2005, nämlich von 11,2% auf 4,1% 2016.10 Während die Zahl der Beschäftigten 
stieg, sind die pro Beschäftigten gearbeiteten Stunden pro Jahr gesunken, nämlich von 1565 Stunden 

                                                      
9 OECD (2017b) 
10 OECD (2017d) 
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im Jahr 1992 auf 1363 Stunden im Jahr 2016.11 Das bedeutet, dass mehr Teilzeit gearbeitet wird und 
das Arbeitsvolumen nicht in gleichem Maße wie die Beschäftigung zunimmt. Von politischer Relevanz 
sind hier vor allem die geschlechtsspezifischen Unterschiede. So ist die starke Zunahme vor allem  auf 
die Teilzeitarbeit von Frauen zurückzuführen: Diese stieg in Deutschland von 37% im Jahr 2009 
(Männer 5%) im Jahr 2010 auf 45% (Männer 10%) und 2014 auf 57,8% (Männer 26%) an (Wagner 
2015, 2).  Mit einem hohen Teilzeitanteil steigt auch die Gefahr von Einkommensarmut und beson-
ders von Altersarmut unter Frauen (vgl. Nationale Armutskonferenz 2017). 2016 waren 17,8% der 
Frauen und 15,2% der Männer in Deutschland armutsgefährdet.12  
Gleichzeitig sind die Jahre nach der Einführung von Hartz IV durch eine Polarisierung der Löhne und 
Beschäftigungsbedingungen gekennzeichnet: 
 2013 arbeiteten ein Viertel der Beschäftigten (24,4%) zu einem Niedriglohn, also für unter 9,30€ 

in der Stunde. Die Zahl der Niedriglohnbeschäftigten ist seit 1995 um 38% gewachsen auf 8,1 Mi-
o. 2013 (Kalina/Weinkopf 2015, 4). Die Lohnabschläge von geringfügig Beschäftigten und Leihar-
beiter*innen zu Normalbeschäftigung sind erheblich (Walwei 2017, 27). 

 Die Armutsquote lag entsprechend bei 9,1% (nach OECD-Standard: weniger als 50% des Median-
Haushaltseinkommens) bzw. bei 16,7% (nach EU-Standard: weniger 60% des Median-
Haushaltseinkommens; (vgl. Dingeldey 2015). 

 Nach der Einführung von Hartz IV stiegen die Teilzeitquoten nochmals markant, die Befristungen 
nur noch moderat (Walwei 2017, 30). Die Leiharbeit hat sich seit 2003, als sie erheblich liberali-
siert wurde, von knapp 300.000 auf eine Million Beschäftigte erhöht (Bundesagentur für Arbeit 
2018c).  

 Ende 2017 waren nur 73% der Erwerbstätigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt (32,8 Mio. 
von 44,7 Mio.), gut 10% waren ausschließlich geringfügig beschäftigt.13  

 Die Langzeitarbeitslosigkeit stagniert und lag 2016 bei 41,2% (OECD). 2016 waren von allen Er-
werbslosen zwei Drittel in der Grundsicherung und nur etwa ein Drittel bekam Arbeitslosengeld 
I.14 

Obwohl die veränderte Arbeitsmarktpolitik unter dem Motto „Fordern und Fördern“ steht, zeigen die 
Zahlen, dass das Fördern zurückgefahren wurde:  
 
  

                                                      
11 OECD (2017c) 
12 Armutgefährdet heißt, dass die Person weniger als 60% des Median-Äquivalenzeinkommens zur Verfügung 
hat, vgl. Eurostat (2018). Die Armutgefährdungsquote ist in Deutschland leicht unter dem EU-Durchschnitt, 
doch die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind überdurchschnittlich hoch. 
13 Für die Zahl der Erwerbstätigen vgl. Destatis Statistisches Bundesamt (2018); Für Angaben zur sozialversiche-
rungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung vgl. Bundesagentur für Arbeit (2018b). 
14 OECD (2016), Bundesagentur für Arbeit (2018a)  
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Abbildung 1: Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsverwaltung in Deutschland, 1985 – 2014 
(ohne Arbeitslosengeld etc.) in % BIP 

 
Quelle: OECDiLibrary (2017a)  

 
Seit Beginn der Reformen wird für alle aktiven Instrumente weniger Geld ausgegeben. Der Anteil al-
ler aktiven Maßnahmen am Bruttoinlandsprodukt ist heute so hoch wie im Jahr 1985.  

4 Wirkungen von Workfare im weiteren Sinne 

4.1 Wirkungsforschung 

Eines der wichtigen Anliegen der Politikwissenschaft ist die Antwort auf die Frage, wie Politik wirkt. 
Wirkungsforschung untersucht daher drei wichtige Aspekte: 
1. ob gewünschte Veränderungen durch politische Steuerung - sei es durch Gesetze, durch Geld 

und Anreize, durch Überzeugung und Information oder durch organisatorische Veränderungen -  
tatsächlich eintreten, 

2. ob das definierte Problem durch die Steuerung gelöst werden kann, ob also das Verhältnis zwi-
schen den deklarierten Steuerungszielen und dem definierten Politikproblem zweckmäßig ist, 
und 

3. ob die Politik effizient und effektiv ist, also ob beobachtbare Veränderungen tatsächlich auf das 
umgesetzte politische Programm zurückgehen (vgl. beispielhaft Knoepfel et al. 2011,). 

 
Die Forschung teilt Wirkung in Impact und Outcome.  
 Mit Impact sind Wirkungen auf das Verhalten bzw. die Situation der Zielgruppen gemeint: Hilft 

die Weiterbildung, dass die erwerbslose Person wieder eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung findet? Integriert der 1€-Job den langzeitarbeitslosen Menschen sozial und verbes-
sert das Bildungs- und Teilhabepaket die Situation der armutsbetroffenen Kinder und Jugendli-
chen?  

 Mit Outcome sind die (gesamt) gesellschaftlichen Auswirkungen einer Politik gemeint, also die 
angestrebten wie nicht-intendierten, die direkten wie indirekten Wirkungen: Wenn die Beschäf-
tigung stiegt und die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt, verbessert sich dann die soziale Inklusion von 
Menschen in Armut? 
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 Um Wirkungen zu messen, legt Wirkungsforschung die Problemdefinition des politischen Programms 
zugrunde, (re)konstruiert Wirkungsmodelle und operationalisiert Ziele und Erfolge in Indikatoren; das 
kann jedoch zu einer erheblichen Einschränkung der Perspektiven führen: wenn beispielsweise nur 
die Reintegrationsquote als zentraler Erfolgsindikator definiert wird, nicht aber die Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit oder die Verhinderung sozialer Exklusion, wie bei den Evaluationen zum Ar-
beitslosengeld I geschehen (Wagner 2009, 122–126). Was aber nicht untersucht wird, kann auch 
nicht mehr als (erreichtes oder zu erreichendes) Ziel der Politik herangezogen werden und bleibt so 
unberücksichtigt.  
 

4.2 Wirksamkeit aktiver und aktivierender Arbeitsmarktpolitik 

Die oben präsentierten Zahlen zeigen, dass einige Ziele der Arbeitsmarktreformen gut erreicht wur-
den, gleichzeitig aber auch die Polarisierung von Beschäftigungsbedingungen zugenommen hat. Bei 
den Wirkungen fällt auf, dass Regeln und Instrumente widersprüchliche Wirkungen haben und dass 
die Effekte aktiver Maßnahmen im Allgemeinen klein sind.  
 
Alle aktuellen Meta- und Überblicksstudien zur Wirksamkeit der aktiven Arbeitsmarktpolitik (ALMP) 
kommen zum nüchternen Ergebnis, dass diese insgesamt nur kleine Effekte haben (Crépon/van den 
Berg/Gerard J. 2016; Eichhorst/Konle-Seidl 2016; Card/Kluve/Weber 2010 mit weiteren Nennungen) 
und der größte Effekt auf die Reintegration von der makroökonomischen Lage ausgeht (Dostal 2008,  
36). Öffentliche geförderte Beschäftigung wirkt häufig sogar negativ auf die Beschäftigungsaussich-
ten, während Weiterbildung und Training je nach Qualität der Maßnahmen die besten langfristigen 
Wirkungen aufweist. Für kurzfristige Erfolge bzw. die Dauer des Leistungsbezugs sind Pflichten und 
Sanktionen leicht positiv wirksam. Solche internationalen Trends bestätigen sich auch mit Blick auf 
einzelne Instrumente in Deutschland. 
 
Minijob-Falle 

Im Oktober 2016 hatten 7.4 Mio. Menschen einen Minijob, zwei Drittel von ihnen arbeitete aus-
schließlich in einem Minijob, und von diesen waren zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer (vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2016a,  12–13). Die Sozialversicherungsfreiheit dieser Minijobs ist ein wich-
tiger Aspekt, der das (modernisierte) männliche Ernährermodell stützt. Hingegen haben auch 11% 
der erwerbsfähigen Hartz-IV-Bezieher*innen einen Minijob. Dieser sichert aber weder jetzt noch im 
Rentenalter die Existenz. Eine Studie zu Erwerbsverläufen und Minijobs fand heraus, dass nur noch 
40% der Frauen in Minijobs in Verhältnissen lebt, für welche die Minijobs deklariert sind, nämlich in 
Haushalten mit einem guten, im Zeitverlauf steigenden Einkommen, bei dem die Frau „hinzuver-
dient“. Die Mehrheit der Minijobberinnen lebt in bescheidenen bis prekären Verhältnissen und 
kommt aus dieser Situation nicht heraus (vgl. Klenner/Schmidt 2012). Die Vermittlung von Minijobs 
wird durch Strategien der Jobcenter indirekt gefördert, die sich aus Zielvereinbarungen mit der Bun-
desagentur herleiten lassen (vgl. Worthmann 2010). Minijobs werden aus Gleichstellungssicht seit 
langem kritisiert, so auch vom Ersten und vom Zweiten Gleichstellungsbericht, welche die Sozialver-
sicherungspflicht für Erwerbsarbeit in geringem Umfang empfahlen (vgl. Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 2011; 2017). Getan hat sich bisher nichts.  
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1-€-Jobs 

Diese „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (§16dSGB II) sind Workfare-
Maßnahmen par excellance. Sie müssen im öffentlichen Interesse liegen, zusätzlich wettbewerbs-
neutral sein und sollen besonders Benachteiligten – wie etwa älteren Langzeitarbeitslosen – Arbeits-
erfahrungen bieten. Diese Arbeitsgelegenheiten sind vor allem in der Infrastrukturverbesserung und 
im Umweltschutz sowie zu einem Drittel auch in Gesundheit, Bildung und Kinderbetreuung vorzufin-
den (Bundesagentur für Arbeit 2016c). Träger sind oft Verbände, aber auch Kommunen. Männer wa-
ren mit 61% und deutsche Staatsangehörige mit 55% 2015 deutlich überrepräsentiert. Zeitweise gab 
es über 300.000 dieser Arbeitsgelegenheiten. Entgegen ihrem umgangssprachlichen Namen sind die-
se Jobs relativ teuer. Sie belaufen sich auf etwa 500 € pro Monat und Platz, da die Leistungsbezie-
her*innen zugewiesen, kontrolliert und angeleitet werden müssen (vgl. KRB Hannemann 2017). Die 
Zahl der 1-€-Jobs sank ab 2010 drastisch und Ende des Jahres 2016 waren es noch 81.000, in denen 
übers Jahr etwa 200.000 Personen, also etwa 5% der Leistungsbeziehenden, beschäftigt waren (Bun-
desagentur für Arbeit 2016b).  
Die meisten Evaluation-Studien fanden positive Effekte im niedrigen einstelligen Bereich dieser Maß-
nahmen auf Beschäftigung, doch die Effekte auf den Leistungsbezug sind meist negativ (mit weiteren 
Nennungen: Dengler 2015). Allerdings können diese Jobs die soziale Integration verbessern, wenn sie 
freiwillig sind und nicht als Disziplinierungsinstrument eingesetzt werden (vgl. Christoph/Hohmeyer 
2012).  
 
Weiterbildung und Qualifizierung 

Viele Evaluationen zeigen positive Wirkungen von Qualifizierungsmaßnahmen. So stellt eine neuere 
Untersuchung auch nach knapp neun Jahren noch deutlich positive Wirkungen auf Beschäftigung und 
Lohn fest, von bis zu 13%, wobei längere Maßnahmen deutlich besser als Kurz-Lehrgänge abschnei-
den (vgl. Bernhard 2016). In diesem Zusammenhang ist es relevant, wer von den Leistungsbezie-
her*innen welche Maßnahmen von den Jobcentern bekommt. Die Evaluationsforschungen zu Gen-
der Mainstreaming und Gleichstellung zeigen, dass die Fallmanager*innen als street level bureau-
crats ihren Ermessensspielraum im Einklang mit ihren Geschlechterbildern nutzen und diese Frauen 
demgemäß seltener und kürzere Maßnahmen anboten als männlichen Leistungsbeziehern. Zudem 
waren Betreuungspflichten für Männer weniger akzeptiert und Frauen wurde in Bedarfsgemeinschaf-
ten seltener als Männern in der gleichen Situation ein vorrangiger Förderbedarf zugesprochen (vgl. 
Worthmann 2010).  
 
Existenzgründung 

Ebenfalls starke positive Wirkungen hatten Existenzgründungs-Zuschüsse (Ich-AG, Einstiegsgeld) auf 
Erwerbslosigkeit und Leistungsbezug (nach 6 Jahren 14% Ostdeutschland, 12% Westdeutschland, vgl. 
Wolff/Nivorozhkin/Bernhard 2016).15 Die Autor*innen einer Langzeitstudie vermuten, dass Beratung 
und Businesspläne dabei helfen, und dass die Gelder einen Handlungsspielraum für Aufbauarbeit ge-
ben, der sich sonst ohne Verschuldung nicht realisieren ließe. Für Ausländer*innen und Langzeitar-
beitslose wirkt das Einstiegsgeld besonders stark – vermutlich umgehen diese Personen mit der Exis-

                                                      
15 Unklar ist in den Daten allerdings, ob das Start-Up als Unternehmenstyp überlebt hat. Ähnliche Studien lie-
gen bereits für Zuschüsse an Arbeitslosengeld-I-Bezieher*innen vor (Caliendo/Künn 2011). 
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tenzgründung diskriminierende und negative Vorstellungen der Arbeitgeber*innen (vgl. Calien-
do/Künn 2011).  
 
Evidenzbasierung der Arbeitsmarktpolitik? 

Wir haben es hier mit einem recht typischen Ergebnis zu tun: Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Ar-
beitsmarktpolitik setzen sich nur selektiv in die Anpassung politischer Maßnahmen um. Wissen-
schaftliche Erkenntnisse sind systematisches Wissen, die für ihre Gültigkeit die Anerkennung inner-
wissenschaftlicher Gütekriterien benötigen. So sollten die guten Langzeitwirkungen von Bildungs-
maßnahmen oder von Existenzgründungsunterstützung zu einem vermehrten Einsatz führen. Bei den 
1-€-Jobs haben sich Studienergebnisse erst langsam in eine Reduktion dieser Maßnahme umgesetzt. 
Mehrere Erklärungen kommen hier in Betracht, denen in einem empirisch-vergleichenden For-
schungsdesign nachgegangen werden müsste. Auf der Ebene von Wissensbeständen und Wissens-
märkten passen die Ergebnisse möglicherweise nicht zum Alltags-Wissen sowie den Vorstellungen 
über Erwerbslose die in der Politik vorherrschen (vgl. Kaufmann 2012), also einem „pluralen Erfah-
rungs- und Handlungswissen“ mit „fraglosen Selbstverständlichkeiten“ (Wetterer 2011, 56). So wi-
derspricht das Instrument der Gründungszuschüsse der Vorstellung von zu aktivierenden und zu kon-
trollierenden, tendenziell missbrauchenden Personen im Leistungsbezug und könnte so im Verdacht 
stehen, einfach Geld ohne Gegenleistung „zu verteilen“. 
Veränderungen an anderen Regelungen, etwa zu den Minijobs, machen die Koordination mit ande-
ren Politikfeldern, also hier der Steuer- und Familienpolitik, schwierig – würden Minijobs abgeschafft, 
stünden auch das Ehegattensplittung und die Mitversicherung zur Diskussion, was den „policy core 
beliefs“ vieler Politiker*innen widerspricht und darüber hinaus komplexe Neuausrichtungen von 
Steuer-, Sozialversicherungs- und Anreizsystemen nötig macht. Insofern ist wissenschaftliche Evidenz 
in den Botschaften, die mit den Ergebnissen auch transportiert werden, nicht politisch neutral. 
Schließlich ist noch institutionelle Eigeninteressen regionaler Politik zu berücksichtigen, wenn etwa 
1€-Jobs öffentliche Armut kompensieren sollen.  
 

4.3 Soziale und ökonomische Impacts auf die Zielgruppe  

Welche Wirkungen hat nun die Umsetzung von Hartz IV und Workfare im weiteren Sinne auf die Ziel-
gruppe der Erwerbslosen? Verschiedene, v. a. qualitative soziologische Studien (vgl. Ludwig-
Mayerhofer et al. 2009; Dörre et al. 2013) haben sich mit dem Leben in der Grundsicherung beschäf-
tigt. Sie zeigen  

• erstens eine fatale Tendenz zum Langzeitbezug, insbesondere in strukturschwachen Regio-
nen und für Alleinerziehende, meistens Mütter (vgl. dazu auch Neu 2017), 

• zweitens ein Leben in Mangel mit weitreichenden Konsequenzen und  
• drittens eine weitgehende und fortgesetzte Orientierung an der Norm von Erwerbsarbeit und 

Leistung.  
 
Besonders klar widerlegt dieser dritte Befund  zum wiederholten Male die Theorie der Armutsfalle: 
Erwerbsarbeit sei nicht attraktiv, weil es Fehlanreize im komplizierten System öffentlicher Unterstüt-
zungsleistungen gibt, wodurch häufig mehr Erwerbseinkommen zu weniger verfügbarem Einkommen 
führt. In der Folge würden sich dann an sich Erwerbsfähige gegen eine Arbeit entscheiden („Arbeit 
lohnt sich nicht“), wodurch Armut und Sozialleistungsbezug verfestigt werden. Das Leben in der 
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Grundsicherung ist durch materiellen Mangel gekennzeichnet. Das Leistungsniveau liegt klar unter 
dem sozialen Existenzminimum. Von Armut betroffene Menschen planen und rechnen kurzfristig. 
Viele entwickeln im Sinne der „moral economy“ informelle Tauschbeziehungen, besonders in Ost-
deutschland (wo solche Netzwerke aus der Zeit des Staatsozialismus bekannt und vertraut sind). 
Dennoch ist eine soziale Desintegration festzustellen: Grundsicherung wird von den Menschen selbst 
und von anderen als stigmatisierend empfunden, viele verbergen ihren Bezug. 
Der Mangel sowie die gegenseitige Unterhaltspflicht der „Bedarfsgemeinschaften“ üben erheblichen 
Druck auf Paarbeziehungen aus, denn wer zusammenlebt, ist automatisch gegenseitig unterhalts-
pflichtig. Die Beweislast, dass nur eine Wohngemeinschaft, keine Lebensgemeinschaft besteht, liegt 
bei den Leistungsbeziehenden. Das SGB II folgt keinem klaren oder konsistenten Geschlechterleitbild: 
während es programmatisch mit der Erwerbspflicht und den Zumutbarkeitsregeln das adult worker 
model installiert, nimmt es mit der Bedarfsgemeinschaft wieder Bezug auf konservative Vorstellun-
gen von Familiensubsidiarität und Ernährerlogiken. Die wirkliche Leitlinie scheint aber zu sein, dass 
Regeln immer so ausgestaltet werden, dass sie staatliche Leistungen minimieren.  
Daneben zeichnet sich die Beziehung zwischen Jobcenter und den erwerbsfähigen, von Armut be-
troffenen Menschen durch eine „latente bürokratische Unterstellung des Sozialleis-
tungsmissbrauchs“ (Ludwig-Mayerhofer et al. 2009, 292) aus, welche zu „ständigen Bewährungspro-
ben“ (Dörre et al. 2013) führen. Die Beziehung ist auch von Standardisierung und „Kundensegmentie-
rung“ geprägt. Fordern und Fördern via Fallmanagement lässt sich nicht umsetzen, denn bürokrati-
sche Kontrollen und Bevormundung widersprechen der Freiwilligkeit und dem Vertrauen, welche für 
ein „Arbeitsbündnis“ nötig sind (vgl. auch Magnin 2005). Als Zwischenfazit zu den Wirkungen von 
Hartz IV lässt sich festhalten: Grundsicherungsbezug ist anstrengend und mit einem hohen Stressfak-
tor für die Leistungsbeziehenden verbunden. 
 
Zahlreiche Medienberichte und die Statistiken scheinen den Kontrolleur*innen recht zu geben: Pro 
Jahr gibt es ca. eine Million Sanktionen. 2016 wurden 940.000 Sanktionen bei etwa 4,3 Mio. Leis-
tungsbeziehenden ausgesprochen. Grund waren zu 75% Meldeversäumnisse, zu 10% aufgrund der 
Weigerung, eine zugewiesene Arbeit anzunehmen und zu 10% aufgrund von Verstößen gegen die 
Eingliederungsvereinbarung.16  
 
Gerade bei Meldeversäumnissen zeigt sich ein Hang zur Schikane. Nur ein Beispiel: Etwa seit 2015 
können Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von den Jobcentern nicht mehr als wichtiger Grund an-
erkannt werden, einen Termin nicht wahrzunehmen. Das Jobcenter verlangt stattdessen eine 
„Wegeunfähigkeitsbescheinigung“. Diese Praxis ist durch geltende Rechtsprechung nicht gedeckt und 
auch in den Rechtsgrundlagen ist eine solche Bescheinigung nicht vorgesehen. Versäumen Leistungs-
bezieher*innen z. B. mit Bandscheibenvorfall oder Vogelgrippe einen Termin beim Jobcenter, werden 
die Leistungen für drei Monate um 10% gekürzt (vgl. KRB Hannemann 2017 sowie zahlreiche ent-
sprechende Foreneinträge). JedeR zehnte bekam 2016 eine neue Sanktion, zu jedem Zeitpunkt 2016 
hatten 134.000 Personen, also etwa 3%, eine Sanktion. Durchschnittlich betrug die Leistungskürzung 
2016 monatlich 109€ (bzw. 19.3%), die grundsätzlich drei Monate dauert.17 Männer werden fast 
doppelt so häufig wie Frauen sanktioniert und auch unter 25-Jährige erhalten häufiger Sanktionen. 

                                                      
16 Aktuelle Zahlen und Zeitreihen sind zugänglich unter Bundesagentur für Arbeit (o. J.). Zitierte Zahlen bezie-
hen sich auf den Zugriff am 22. Dezember 2017. 
17 Vgl. HartzIV.org (o. J.)  
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Personen mit niedrigem Bildungsstand werden signifikant häufiger sanktioniert (vgl. Zahradnik et al. 
2016). Allerdings sind weiterhin etwa 40% der Widersprüche gegen solche Bescheide (teilweise) er-
folgreich, ein Zeichen dafür, dass entsprechende Bescheide häufig fehlerhaft bearbeitet werden.18 

„Das Bestreben der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die Eigenverantwortung des Einzelnen zu stär-
ken, verkehrt sich aufgrund der allgegenwärtigen Kontrollmechanismen in sein Gegenteil. Ohnmacht, 
Fremdbestimmung und Scham dominieren das Erleben eines großen Teils der Leistungsbeziehenden“ 
(Dörre et al. 2013, 256).  

Insgesamt ist mit dem Bezug von Grundsicherung also ein erheblicher Autonomieverlust verbunden, 
der materielle und rechtlich-administrative Aspekte hat (vgl. Globisch 2012, Ludwig-Mayerhofer et al. 
2009, Betzelt/Bothfeld 2011), der soziale Staatsbürgerrechte und damit auch Freiheitsrechte ein-
schränkt.  

5 Outcomes  

Was lässt sich also sagen über die institutionellen, diskursiven und materiellen Voraussetzungen für 
politische Partizipation? Oben wurden die Stratifizierung von Geld und Arbeit skizziert. Auf der Ebene 
des demokratischen Gemeinwesens stratifiziert sich auch „Voice“, also politische Beteiligung und so-
ziale Bürgerrechte.  

5.1 Voice – Politics  

Der politische Prozess, der zu Hartz IV führte, erschien - wie ausgeführt - als Sachzwang und alterna-
tivlos. Konkurrierende Deutungen konnten sich in der Debatte nicht durchsetzen (vgl. exemplarisch 
Kaufmann 2012). Die konkrete Politikformulierung in Expert*innen-Gremien war wenig transparent, 
weder korporatistisch durchgeführt noch ein Konflikt um Regelungsalternativen, die auf un-
terschiedlichen normativen Grundlagen fußen. De facto besteht sowohl in Problemdefinition, Agenda 
Setting und Politikformulierung eine neoliberale Hegemonie, die aber nicht mehr als solche erkenn-
bar wird. Wenn man davon ausgeht, dass das Wesen von Politik Konflikthaftigkeit und Ringen um 
Deutungsmuster und Regelungsalternativen ist, dann wurde hier Politik „unpolitisch“.  
 
Christoph Butterwegge spricht von einem „Suppenküchenstaat“ (Butterwegge 2015, 236f.), auf des-
sen „expandierenden Markt der Barmherzigkeit“ (ebd.) Wohlfahrtsverbände und NPOs als Teil der 
Zivilgesellschaft tätig sind. Sie füllen Lücken, die der Sozialstaat hinterlässt, sie führen neue Maß-
nahmen wie die 1€-Jobs subsidiär aus und sie sind selbst von der Flexibilisierung und Vermarktli-
chung sozialer Dienstleistungen betroffen, was sich auf Management und Beschäfti-
gungsbedingungen auswirkt (vgl. Priller 2014; Zimmer 2014). Diese Integration könnte dazu führen, 
dass sie ihre Funktion zur Artikulation, Bündelung und Vertretung von Interessen in der Politik 
schlechter oder in geringerem Umfang erfüllen können. Ebenfalls ist anzunehmen, dass es zu einer 
schleichenden De-Professionalisierung sozialer Berufe und Tätigkeiten kommt. 
 
Auf der Ebene der politischen Partizipation ist eine steigende soziale Ungleichheit und auch räumli-
che Segmentation problematisch: Ärmere Menschen partizipieren weniger politisch, etwa bei Wah-
                                                      
18 Vgl. Sanktionsfrei (o.J.)  
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len, an bürgerschaftlichen Initiativen, in Parteien oder bei Protesten – und sei es nur, weil das Geld 
für den Busfahrschein, die Zeitung oder das Bier nach der Sitzung fehlt, also die materiellen Grundla-
gen zum Genuss politischer Rechte. In vielen deutschen Städten war in den ärmsten Stadtteilen die 
Wahlbeteiligung 2013 nur noch halb so hoch wie in den reichsten (vgl. Dernbach 2015). 
 
In einem Rational Choice Model zur Wähler*innenstimmenmaximinierung wird es dann plausibel, vor 
allem Mittelschichtsinteressen zu vertreten. Anliegen der ärmeren Bevölkerung werden dann nicht 
(mehr) repräsentiert.19 Ein optimistisches Entwicklungsszenario wäre dann das der Zwei-Drittel-
Demokratie. Schon heute folgt aus dem Bekenntnis, „die Sorgen und Ängste der Bevölkerung ernst 
zu nehmen“ meist ein populistisches „Hinterherhecheln“ einer vermeintlichen „Volksmeinung“, statt 
eigene normativ fundierte Alternativen vorzuschlagen. Denkbar wäre auch eine tiefe legitimatorische 
Krise, in dem chauvinistische und fremdenfeindliche Parteien dauerhaft aufsteigen und die Legitimi-
tät nicht mehr Einzelnen, sondern dem demokratischen System an sich entzogen wird (vgl. Merkel 
2016). Wichtig für eine stabile Demokratie wäre daher, so Wolfgang Merkel, eine Rückbindung der 
kosmopolitischen Diskurse der Mittelschichten an sozial-kommunitäre Forderungen, die auch untere 
Schichten erreichen (vgl. ebd.).  

5.2 Justizialisierung 

Die fehlende wirksame politische Vertretung der Interessen von Hartz-IV-Empfänger*innen hat auch 
eine Art Selbsthilfe zur Folge, nämlich die Justizialisierung des Problems. Durch Ansprüche auf Pro-
zesskostenbeihilfe und spezialisierte, engagierte Anwält*innen ist es möglich, dass Menschen im 
Grundsicherungsbezug gegen Sanktionen und Fehlberechnungen zu niedrigeren Leistungsätze klagen 
können – 600.000 Widersprüche und 117.000 Klagen im Jahr sind beeindruckend (vgl. Abschnitt 4.3). 
Allerdings schließen Gesetzesänderung die kleinen und kleinsten Lücken zugunsten der von Armut 
betroffenen Menschen, die noch im SGB II und SGB XII vorhanden sind. Mit einer „Politik des Warte-
zimmers“ (Müller 2007) führen Anwält*innen nicht große strategische Prozesse, sondern unterstüt-
zen die Wehrhaftigkeit von Hartz-IV-Empfänger*innen und können bei Erfolg die alltägliche Lebens-
führung erleichtern. Nur selten werden Urteile durch alle Instanzen geführt, manchmal können 
Richt*innenvorlagen vor dem Bundesverfassungsgericht (Art. 100 GG) angeregt werden. Aus der Er-
fahrung von Sozialrechts-Anwält*innen sind aber solche höchstrichterlichen Urteile notwendig, weil 
in der Regel die Jobcenter durch Urteile der unteren und mittleren Instanzen nicht zum Einlenken 
bewegt werden, auch wenn viele Verfahren zu Lasten der Jobcenter entschieden werden oder die 
Verfassungswidrigkeit auf der Hand liegt.20 
 

5.3 Social citizenship 

Somit werden als Konsequenz die sozialen Staatsbürgerrechte stratifiziert, also das Rechte auf wirt-
schaftliche Sicherheit, Teilhabe am sozialen Erbe und auf Leben nach den in der Gesellschaft vorherr-
schenden Standards. Soziale und zivile Rechte sind als materielle und rechtliche Basis für politische 

                                                      
19 Allenfalls bei politischen Konjunkturzyklen wird „soziale Gerechtigkeit“ wieder propagiert, die aber kaum 
(mehr) programmatisch fundiert ist (vgl. Wehling 2011). 
20 Vgl. unveröffentlichte E-Mail-Kommunikation der Autorin mit Sabine Berghahn, 19. Dezember 2016. 
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Beteiligung notwendig, so hat Thomas H. Marshall nach dem Zweiten Weltkrieg überzeugend argu-
mentiert (vgl. Marshall 1992).  
 
Leistungsniveau, Workfare und Zumutbarkeitsregeln in der Grundsicherung sind ein erheblicher Au-
tonomieverlust über das eigene Leben. Materielle Knappheit schränkt die Fähigkeit zu planen erheb-
lich ein. Menschen in der Grundsicherung profitieren nie von den allgemein definierten Sozialleistun-
gen, seien es bevorschusste Alimentezahlungen, Elterngeld oder Kindergeld – diejenigen in existenz-
sichernden Beschäftigungsverhältnissen hingegen schon. Für Menschen ohne deutsche Staatsange-
hörigkeit sind soziale Rechte im Laufe der Zeit immer umkämpfter geworden, wie man an den Ein-
schränkungen zum Leistungsbezug bei EU-Migrant*innen sieht (vgl. Berghahn 2012).  

6 Schlussfolgerungen 

Welches sind Schlüsse, die man auf einer operativen Ebene ziehen kann, und welche Konsequenzen 
ergeben sich auf konzeptioneller Ebene? Konkret sozialpolitisch sind die Schlussfolgerungen klar: 
Damit die Grundsicherung ein soziales Existenzminimum darstellt und von Armut betroffene Men-
schen  ihre Bürger*innenrechte genießen können, braucht es zumindest eine Anhebung der Regels-
ätze – vor über 10 Jahren war die Hartz-Kommission bereits mit 511€ (2017: 409€) gestartet (vgl. KRB 
Hannemann 2017). Bürokratische Kontrollen und Schikanen müssen abgebaut werden und die Job-
center professionell klient*innenzentriert arbeiten.  
 
Wir haben gesehen, dass die Ausweitung von Bildungsmaßnahmen in der Grundsicherung positiv auf 
Lohn und Arbeit wirkt. Gesamtgesellschaftlich segmentiert Bildung sich aber „in der Mitte“ und 
kommt „unten“ nicht an. Darum sollten Investitionen in Bildung mit möglichst hohem sozialem 
Schutz kombiniert werden. Es muss Ziel sein, ein möglichst hohes Bildungsniveau für möglichst viele 
Menschen zu erreichen. Und das bedeute konkrete, Qualifikationsangebote für Erwerbslose und Ju-
gendliche ohne Schulabschluss auszuweiten.  
 
Mit Hartz IV wurde ein adult worker model institutionalisiert: alle Erwachsenen sollen erwerbsarbei-
ten für ihren Lebensunterhalt. Für die Geschlechterverhältnisse ist das zweischneidig, denn es kann 
zwar emanzipatorisch sein, Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu eröffnen, doch Erwerbstätigkeit 
ist nur eine Seite der Medaille. Soziale Sicherungssysteme müssen auch egalitäre Sorge-Arbeit er-
möglichen und befördern. Aus feministischer Sicht ist das universal caregiver model (vgl. Fraser 2000) 
weiterhin ein wichtiger normativer Bezugspunkt, also das Ziel, dass beide Geschlechter erwerbstätig 
sind und Sorgearbeit verrichten und dafür auch ein gleiches Maß an Anerkennung, Geld und Freizeit 
genießen können. Vor diesem Hintergrund sind Forderungen nach einem bedingungslosen Grundein-
kommen (BGE) zu diskutieren. Ein solches BGE, mindestens auf der Höhe des sozialen Existenzmini-
mums, könnte durch den Wegfall von Kontrollen und Sanktionen (sowie den damit verbundenen 
Kosten) den Gedanken umfassender ziviler, politischer und sozialer Staatsbürgerrechte stärken. Kon-
krete Modelle haben dabei keine Antworten oder Visionen auf die Frage, wie die gesellschaftlich 
notwendige Nicht-Erwerbsarbeit verteilt werden soll. Die Wirkung eines BGE auf diese Verteilung 
sind unklar; an sich fördert ein BGE die Gleichverteilung allerdings nicht (vgl. die Übersicht in Denk-
netz 2010). 
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Alle diese Forderungen machen nur Sinn, wenn wir uns mehr anstrengen, grundsätzliche normative 
Debatten um Alternativen zu führen. Welche Gerechtigkeit wollen wir und was beinhaltet sie – lokal, 
national, international, global? Insbesondere die Frage, wie die gesellschaftlich notwendige Erwerbs- 
und Nichterwerbsarbeit verteilt werden soll, braucht unsere Phantasie.  
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